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Euro-Einführung in der Slowakei: 
STRENGE REGELUNGEN FÜR ALLE HANDELSGESELLSCHAFTEN 
Auch österreichische Unternehmen mit Niederlassungen in der Slowakei betroffen 
 
Die mit Anfang des Jahres eingeführte Euro Umstellung in der Slowakei führt zu Konsequenzen für 
alle Handelsgesellschaften. Slowakische GmbHs, aber auch Aktiengesellschaften, offene Handels-
gesellschaften sowie Kommanditgesellschaften, müssen bis Ende 2009 Einlagen und Kapital auf Euro 
umstellen und die entsprechende Änderung in das Handelsregister eintragen lassen.  
 
e|n|w|c Rechtsanwälte, eine der führenden international tätigen Anwaltssozietäten in Österreich, mit 
einer Niederlassung auch in der Slowakei, empfiehlt, einen Experten vor Ort mit der Vorbereitung der 
Euro-Umstellung zu beauftragen: „Durch ein in der Slowakei äußerst formalistisches 
handelsrechtliches Verfahren ist die Gefahr groß, dass eine Eintragung aufgrund von Formfehlern 
abgelehnt wird“, so Andrej Leontiev, local Partner von e|n|w|c Rechtsanwälte in Bratislava. 
 
Leontiev betont - auch gegenüber österreichischen Unternehmen mit Niederlassungen in der Slowakei 
- einen weiteren wesentlichen Punkt: „Solange der Antrag auf Umwandlung nicht gestellt bzw. die 
Zustimmung der Geschäftsführung zur Umwandlung nicht gegeben ist, wird die Registrierung 
sämtlicher sonstigen Änderungen in der Gesellschaft vom zuständigen Registergericht abgelehnt“. „Im 
Vergleich zur Euro-Umstellung in Österreich sind dies besonders strenge Regelungen, gibt es doch 
hierzulande zulässigerweise immer noch ‚Schilling-Gesellschaften’, auch wenn seit Einführung des 
Euro bereits einige Jahre vergangen sind“, erklärt Gesellschaftsrecht-Expertin und e|n|w|c Partnerin 
Claudia Steegmüller einen wesentlichen Unterschied zu unserem Nachbarland. 
 
Ein innerhalb der Frist gestellter Antrag auf Euro-Umstellung in der Slowakei ist gebührenfrei. Falls er 
jedoch nicht bis Ende 2009 eingereicht wird, drohen Geldstrafen von bis zu EUR 3.310,-, außerdem 
wird der verspätete Antrag der Gebührenpflicht unterliegen. 
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Zugang zu Know-how und Betreuung weltweit. 
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